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VERORDNUNG 
Verordnung über den vom Gemeinderat der Marktgemeinde Gamlitz am …………………… be-

schlossenen Bebauungsplan 33 „Koch“ (unter Berücksichtigung der Beschlüsse hinsichtlich von Än-

derungen auf Grund von fristgerecht vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen).  

Auf der Grundlage des §40 (Bebauungsplanung), Abs.6 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 

(LGBL. 20/2025) wird verordnet:  

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Der Bebauungsplan legt für die Grundstücksflächen lt. Rechtsplan Nr. BPL33/GA26/01 

vom 01/04/2026, verfasst von Arch. DI Andreas Krasser | St. Veiter Straße 13 | 8045 

Graz, der Bestandteil der Verordnung ist, Einzelheiten der Bebauung fest. 

(2) Bei Widersprüchen zwischen Wortlaut und Plan gilt der Wortlaut. 

§ 2 Ausweisung und zulässige Nutzungen 

(1) Das Planungsgebiet ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan 1.0 (idF. 1.11) Gamlitz 

als Aufschließungsgebiet für „Allgemeines Wohngebiet“ mit einer zulässigen Bebauungs-

dichte von 0,2 bis 0,4 ausgewiesen.  

(2) Neben der Wohnnutzung sind gem. §30 Abs. 1 Z.2 StROG auch andere Nutzungen und 

„Sonstige Betriebe“ zulässig, wenn diese keine dem Gebiet widersprechenden Verkehrs- 

und/oder Lärmbelastungen verursachen (z.B. Büro, od.ä.1)  

(3) Mängel / Aufschließungserfordernisse lt. Flächenwidmungsplan  

  Art Zuständig 
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e

r 
(1) Nachweis der äußeren Erschließung X   X 

(2) Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung auf 

Basis einer wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung, unter 

Berücksichtigung der Hangwassersituation 

X   X 

(3) Nachweis der technischen Infrastruktur X   X 

(4) Herstellung der inneren Erschließung  X   X 

(5) Erstellung eines Bebauungsplanes   X X  

 

 
1  Bei sämtlichen kursiv gedruckten Texten in der Verordnung handelt es sich ausschließlich um erläuternde Bemerkungen ohne 

normativen Charakter 
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§ 3 Grenzlinien, Fluchtlinien und Abstände 

(1) Die im Rechtsplan festgelegten Abgrenzungen der Erschließungsstraßen gelten als 

Straßenfluchtlinien im Sinne des §4 Z.57 BauG.  

(2) Für das Planungsgebiet werden im Rechtsplan Baugrenzlinien festgelegt. Gebäude 

dürfen nur innerhalb der durch diese Linien begrenzten Fläche errichtet werden.  

Die festgelegten Baugrenzlinien gelten nicht für: 

- ein Nebengebäude2 pro Grundstück sowie untergeordnete bauliche Anlagen3 ohne 

Gebäudeeigenschaft im Sinne des §21 Abs. 1 Z.2 Stmk. BauG und 

- Bauteile, wie z.B. Balkone, Erker, Vordächer oder offene Treppenläufe. 

(3) Neben den festgelegten Baugrenzlinien, sind die Abstandsbestimmungen gem. Stmk. 

§13 BauG einzuhalten.  

§ 4 Infrastruktur: 

(1) Erschließung und Wege 

1. Die Anbindung des Bebauungsplanareals erfolgt über die südliche bestehende 

Erschließungsstraße (Gst. 672/1, KG Gamlitz) 

2. Die innere Erschließung des Bebauungsplanbereiches erfolgt über eine neu her-

zustellende Erschließungsstraßen gem. Rechtsplan, die mit einer Mindestbreite 

von 6,0m (Parzellenbreite) festgelegt wird und entsprechend folgender Grundsätze 

ausführen ist: 

- Es ist eine Mindestasphaltbreite von 3,5m auszuführen. 

- Die Straßenplanung hat in Abstimmung mit der Gemeinde zu erfolgen. 

3. Je Bauparzelle ist ausschließlich eine Zufahrt mit einer Breite von maximal 6m 

(befestigte Fläche) zulässig.  

4. Bei Zu- / Ausfahrten von/auf die innere Haupterschließung ist eine Umkehrmög-

lichkeit am eigenen Grund herzustellen.  

5. Toranlagen sind zulässig, wenn das Aufstellen eines PKW außerhalb des Tores 

am eigenen Grund möglich ist 

6. Pro Wohneinheit sind gem. Stellplatzverordnung der Gemeinde 2 Kfz-Stellplätze 

am eigenen Grund herzustellen. Die Errichtung von mehr als 3 zusammenhän-

genden, offenen Stellenplätze ist unzulässig. 

(2) Ver- und Entsorgung 

1. Die Beseitigung der Niederschlagswässer muss gem. dem Oberflächenwasser-

entsorgungsprojekt, verfasst von InfraTechno GmbH (GZ: P25061 vom 02/04/2026, 

s. Beilage) in der Form erfolgen, dass keine Beeinträchtigung der Nachbargrund-

stücke gegeben ist. 

 
2  BauG §4 Z.47 - Nebengebäude: eingeschoßige, ebenerdige, unbewohnbare Bauten von untergeordneter Bedeutung mit einer 

Geschoßhöhe bis 3,0 m, einer Firsthöhe bis 5,0m und bis zu einer bebauten Fläche von 40 m². 

3  BauG §4 Z.13 – Bauliche Anlage (Bauwerk): eine Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren fachgerechter Her-

stellung bautechnischer Kenntnisse erforderlich sind.  
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2. Die Zuleitung von Strom, Telefon etc. muss mittels Erdkabel erfolgen. 

3. Die innere Abwasserentsorgung (Fäkalkanal) ist an den öffentlichen Kanal anzu-

schließen und entsprechend folgender Grundsätze auszuführen: 

- Die Hauptstränge der inneren Kanalanlage sind im Nahebereich der Erschließungs-

straßen zu verlegen und es ist sicherzustellen, dass diese zugänglich sind. 

- Die Ausführung muss gem. den Vorgaben für öffentliche Schmutzwasserkanalanlagen 

erfolgen. 

- Die Kanalplanung hat in Abstimmung mit der Gemeinde zu erfolgen. 

4. Die Wasserversorgung muss über die bestehenden Ortswasserleitung erfolgen 

und ist gem. folgender Grundsätze auszuführen: 

- Der Hauptstrang der inneren Wasserversorgungsanlage ist im Nahebereich der Er-

schließungsstraßen zu verlegen und es ist sicherzustellen, dass diese zugänglich 

sind. 

- Je Objekt bzw. Grundstück ist eine Absperrvorrichtung in einem jederzeit zugängli-

chen Bereich (z.B. im Bereich der Erschließungsstraße) auszuführen 

- Die Leitungsplanung hat in Abstimmung mit der Gemeinde zu erfolgen. 

§ 5 Bebauung 

(1) Es ist ausschließlich die Errichtung von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern zulässig, 

wobei innerhalb dieser im untergeordneten Ausmaß auch Nutzungen im Sinne des §2 

Abs.2 zulässig sind. 

(2) Der Bebauungsdichterahmen wird im Rechtsplan mit 0,2 – 0,4 ersichtlich gemacht.  

(3) Der im Rechtsplan festgelegte Bebauungsgrad für oberirdische Gebäude ist einzuhal-

ten. 

(4) Hauptgebäude / Hauptbaukörper sind in offener Bebauungsweise auszuführen. Unter-

geordnete Baukörper, innerhalb der Baugrenzlinien, und Nebengebäude (wie z.B. Gara-

gen, etc.) dürfen auch in gekuppelter Bauweise ausgeführt werden 

(5) Die Hauptgebäudeausrichtung / Hauptfirstrichtung muss lt. Rechtsplan erfolgen, wobei 

geringfügige Abweichungen (+/- 10°) zulässig sind.  

(6) Hauptbaukörper müssen eine langgestreckte Grundform aufweisen (Seitenverhältnis 

Breite zu Länge mind. 1:1,3) und dürfen eine Breite von 9m nicht überschreiten.  

Untergeordnete An-/ Zubauten sind zulässig, wenn  

-  die Geschoßfläche des Anbaues max. 30% des Hauptbaukörpers beträgt, wobei ange-

baute Garagen bis zu einer Geschoßfläche von 40m² unberücksichtigt  

bleiben, 

- die Gesamthöhe mind. 80 cm niedriger als jene des Hauptgebäudes ist, und diese 

-  nicht als flächenbündige Fortsetzung der Fassade des Hauptkörpers ausgeführt werden 

bzw. einen Versatz von zumindest 30cm aufweisen um diesen vom Hauptbaukörper klar 

abzugrenzen. 

(7) Die Gesamthöhe4 darf an der Stelle des tiefsten Verschneidungspunktes des Haupt-

haus mit dem natürlichen Gelände max. 11m betragen. 

(8) Hauptbaukörper sind mit symmetrischen Satteldächern mit einer Dachneigung von 

zumindest 25°auszuführen. Dabei hat die Dacheindeckung mit landschaftstypischen, 

 
4  §4 Z.33 Stmk BauG -Gesamthöhe eines Gebäudes: der vertikale Abstand zwischen dem tiefsten Punkt der Geländeverschneidung 

(natürliches Gelände) mit den Außenwandflächen und der höchsten Stelle des Gebäudes, wobei kleinvolumige Bauteile, wie 
Rauchfänge, Rohraufsätze u. dgl., unberücksichtigt bleiben; 
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roten bis rotbraunen kleinformatigen bzw. kleinstrukturierten und nicht glasierten De-

ckungsmaterialen zu erfolgen. 

- Für untergeordnete Baukörperteile (Windfänge, Glasdächer und sonstige kleinere Überdachun-

gen) sowie Nebengebäude sind Abweichungen zulässig. Foliendächer ohne Deckschicht 

sind unzulässig.  

(9) Überdachungen / Konstruktionen mit einer überdeckten Fläche von mehr als 40m² (Kfz-

Stellplatzüberdachungen, etc.) sind mit Dächern im Sinne des §5 Abs.8 oder mit begrün-

ten flachgeneigten (max. 5°) Dächern ausführen. 

- Alternativ sind auch andere Deckschichten zulässig, wenn zumindest 70% der Dachflä-

chen dauerhaft mit PV-Anlagen ausgestattet sind. 

(10) Je Grundstücksparzelle darf, mit Ausnahmen von Garagen maximal ein Nebengebäu-

de (gem. §4 Z.47 Stmk BauG) errichtet werden. 

(11) Überdachte Stellplätze müssen einen Abstand von mindestens 2m von der Grundgren-

ze der Erschließungsstraße gem. Rechtsplan aufweisen. 

(12) Im Sinne des §80b Abs.2 Z.1 Stmk BauG sind Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) oder 

ähnliche, alternative Energiegewinnungssysteme zu installieren. Dabei sind folgende 

Festlegungen zu berücksichtigen: 

− Es sind ausschließlich starre Anlagen (konstanter Neigungswinkel) zulässig. 

− Die Module sind vorrangig auf Flachdächern (Nebengebäude, Flugdächer, etc.) vorzusehen. 

− Bei geneigten Dächern ist eine von der Dachneigung abweichende Aufständerung unzu-

lässig. 

− Bei Dächern mit einer Dachneigung von unter 15° sind die Module liegend (im Querfor-

mat) auszuführen und dürfen maximal in einem Winkel von 15° zur Horizontalen aufge-

ständert werden. Ausgenommen davon sind Flachdächern mit Attika bei welchen die 

Oberkante der Module die Attikaoberkante nicht überragen darf. 

− Die Photovoltaikanlagen sind parallel zu Dachkanten (Traufe, First, Ortgang) anzuordnen 

und dürfen nicht in kleinflächigen Gruppierungen ausgeführt werden 

− Die Ausführung von nachgeführten Anlagen, welche dem Sonnenstand folgen (Einachsig 

nachgeführt = Tracker, 2-achsig nachgeführt = Mover) ist unzulässig. 

− Die Freiflächenaufstellung von PV-Anlagen oder Ausführungen an/als Einfriedung oder 

Absturzsicherung ist unzulässig. 

(13) Die Farbgebung der Hauptbaukörper hat mit gedeckten Farben (geringe Farbvalenz) zu 

erfolgen. Nicht zulässig ist reinweiß, sowie grelle und/oder auffallende Farbtöne oder 

glänzende / spiegelnde Materialien. 

§ 6 Freiflächen 

(1) Geländeveränderungen dürfen nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß (Niveauände-

rung bis max. 1,0m) durchgeführt werden und müssen sensibel in das natürliche Gelän-

de eingebettet werden. Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

- Beträgt die Geländeveränderung mehr als 0,5m, muss diese in geböschter oder abge-

treppter (terrassierter) Form ausgeführt werden.  

- Ev. partiell erforderliche Stützmauern dürfen eine Höhe von 0,5m nicht überschreiten, 

sowie eine durchgängige Länge von maximal 20m aufweisen. Zudem sind diese dauer-

haft zu begrünen und/oder es sind Vorpflanzungen (Sträucher, od.ä) durchzuführen und 

dauerhaft zu erhalten  

- Die Ausbildung von Steinschlichtungen (Wasserbausteine etc.) ist unzulässig. 
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- Zur Beurteilung der geplanten Geländeveränderungen sind im Rahmen des Bauverfah-

rens nachvollziehbare Geländeschnitte mit Darstellung des natürlichen Geländes und des 

geplanten, neuen Geländeverlaufes (inkl. Anbindung an das umgebende, natürliche Ge-

lände) vorzulegen. 

- Kleinräumige, unnatürlich wirkende Geländemulden dürfen dem natürlichen Geländever-

lauf angepasst werden  

(2) Die im Rechtsplan festgelegten Grünflächen sind dauerhaft zu begrünen und zu be-

pflanzen. Neben der verpflichtenden Begrünung sind in diesen Flächen ausschließlich 

Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung (Sickermulden, …), Einfriedungen und infra-

strukturelle Einrichtungen (Stromkästen, etc.) zulässig, wenn ein Mindestbegrünungsanteil 

von 50% gegeben ist. 

(3) Einfriedungen dürfen eine Gesamthöhe von max. 1,5m nicht überschreiten und sind in 

licht- und luftdurchlässiger Form (z.B. Maschendraht, Stabmatten, od.ä.) oder als lebende 

Zäune (Hecken) auszuführen. Zudem sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen. 

- Einfriedungen müssen einen Abstand von mindestens 0,50m zur Grundgrenze von Er-

schließungswegen aufweisen. Lebende Zäune sind in der Form zu pflanzen, dass deren 

Außenkante jene der Außenkante der Einfriedungen entspricht.5  

- Durch Einfriedungen, Zäune und Bepflanzungen dürfen die Sichtbeziehungen für Ver-

kehrsteilnehmer gemäß RVS (Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen) nicht 

eingeschränkt werden.  

(4) Der Grad der Bodenversiegelung wird mit max. 55% festgelegt.  

(5) Unversiegelte Freiflächen sind zu begrünen bzw. zu bepflanzen. Dabei sind Neophyti-

sche, invasive Pflanzen unzulässig. 

(6) Im Nahebereich der lt. Rechtsplan festgelegten „Baumpflanzung“ sind großkronige 

Laubbäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Im Nahebereich von Straßenkreu-

zungen und/oder Zufahrten sind diese so anzulegen, dass keine Sichtbehinderung (im 

Sinne der RVS) gegeben ist. 

§ 7 Erfüllung der Vorgaben 

Bei den Vorgaben gem. §5 und 6 dieser Verordnung handelt es sich um ein Rahmenkorsett, 

welches die wesentlichen Zielsetzungen bzw. Vorgaben für den gesamten Bebauungsplan-

bereich definiert. Darüber hinaus sind bei sämtlichen Bauvorhaben die Vorgaben gem. Stmk. 

Baugesetz idgF. (insbesondere §43(4) „Orts- und Landschaftsbild6“), sowie etwaige Einschrän-

kungen durch gem. den Vorgaben der Gemeinde bzw. den zuständigen Sachverständigen 

zu berücksichtigen. 

 
5  Ein Pflanzabstand von mind. 0,50m (gemessen von der Achse des Hauptstammes der Pflanze) zur Außenkante der Einfriedungen 

wird empfohlen. 
6 Auszug aus dem Stmk. BauG 95 idgF., §43(4): 

Zusätzlich zu den bautechnischen Anforderungen muss das Bauwerk derart geplant und ausgeführt werden, dass es in seiner ge-

stalterischen Bedeutung dem Straßen-, Orts- und Landschaftsbild gerecht wird. Hierbei ist auf Denkmäler und hervorragende Na-

turgebilde Rücksicht zu nehmen. 
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§ 8 Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan tritt mit dem der Kundmachungsfrist (14 Tage) folgenden Tag in Kraft. 

  
  
 
 Für den Gemeinderat: 

 Der Bürgermeister:  .................................................... 
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GRUNDLAGEN 
 

▪ Auszug Flächenwidmungsplan 1.0 der Marktgemeinde Gamlitz idF. 1.11 bzw. Örtliches 

Entwicklungskonzept 1.0 

▪ Auszug aus dem Katasterplan | BEV 

 

 
 Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 1.0 idgF. 1.11 | ohne Maßstab 

 
 

 
Auszug aus dem Entwicklungsplan 1.0 | ohne Maßstab 
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FLÄCHENÜBERSICHT 
 
 
 

Gemeinde: Gamlitz   

Katastralgemeinde: 66114 Gamlitz   

Grundstücke: Lt. Katasterauszug 

Anmerkung: 

Lt. Schreiben der Stmk. Landesregierung vom 11/01/2011 (GZ.: FA13B-50.1/2011-549) sind die be-

troffenen Grundstücksnummern nicht mehr in der Verordnung anzuführen, sondern lediglich planlich 

darzustellen. Die im Erläuterungsbericht angeführten Grundstücksnummern dienen der Übersicht und 

haben keine rechtliche Verbindlichkeit. 

 
 

Flächenübersicht:  
  

Gesamtfläche  ca.  6.680 m² Planungsareal   

 ca. 485  m² Erschließungsfläche   

 

 Zur Verfügung stehende Baufläche daher  ca. 6.195 m² 

 
 
 

Rechtliche Grundlage 

Die vorliegende Bebauungsplanung stützt sich auf das Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 

(StROG 2010, LGBl. 20/2026), Abschnitt 4 “Bebauungsplanung“ und auf den Flächenwid-

mungsplan 1.0 in der Version 1.11 der Marktgemeinde Gamlitz. 
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ERLÄUTERUNGEN 
Das Areal ist im, ebenfalls in Auflage befindlichen, bzw. gleichzeitig beschlossenen 

Flächenwidmungsplan 1.0 (idF. 1.11) als Aufschließungsgebiet für „Allgmeines Wohngebiet“ mit 

einer Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,4 festgelegt.  

Das Bebauungsplanareal ist grenzt dreiseitig an Allgemeines Wohngebiet. Nach Norden ist 

grundsätzlich eine Erweiterung aufgrund der relativen Grenze im Entwicklungsplan möglich, aber 

in Realität (Gelände, freie Siedlungsbereich im Ortsbereich etc) nicht umsetzbar.  

Im unmittelbaren Umgebungsbereich ist entsprechend der Lage als Wohnstandort eine typische, 

lockere Siedlungsstruktur mit nahezu ausschließlich kleinstrukturierten Einfamilienhäusern bzw. 

teilweise Zweifamlienhäuser gegeben.  

Das Areal befindet sich in einer eindeutigen Hanglage. Die Hauptausrichtung der Gebäude verläuft 

zumeist hangparallel mit hauptsächlich roten bzw. grauen Satteldächern, wobei Ausnahmen davon 

bestehen. Die Gebäude zeigen sich meist als eingeschossig Gebäude, mit einer talseitig 

zweigeschossigen Erscheinung. 

 

 
Orthofoto | Quelle: Google Maps | ohne Maßstab 
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Ausgangslage | Bestandsanalyse: 

Das Planungsareal liegt relativ zentral, in fußläufiger Entfernung zur Gemeindehauptstraße, 

des übergeordneten Siedlungsschwerpunktes der Gemeinde Gamlitz. 

Im unmittelbaren Umgebungsbereich ist entsprechend der Lage als Wohnstandort eine 

typische, lockere Siedlungsstruktur mit nahezu ausschließlich kleinstrukturierten 

Einfamilienhäusern bzw. teilweise Zweifamlienhäuser gegeben.  

Das Areal befindet sich in einer eindeutigen Hanglage. Die Hauptausrichtung der Gebäude 

verläuft zumeist hangparallel mit hauptsächlich roten bzw. grauen Satteldächern, wobei 

Ausnahmen davon bestehen. Die Gebäude zeigen sich meist als eingeschossig Gebäude, 

mit einer talseitig zweigeschossigen Erscheinung. 

   
Höhendarstellung der Objekte | Quelle: gis.stmk.gv.at | ohne Maßstab 

 

Planungsbereich | Eigene Aufnahme | Blickrichtung Osten 



 

Infrastruktur: 

Verkehrserschließung 

Die verkehrstechnische Anbindung ist durch eine bestehende Privaterschließungsstraße im 

Süden grundsätzlich gegeben. Jedoch ist die bestehende Erschließung auf die zukünftigen 

Gegebenheiten, wie auch im Bebauungsplan vorgesehen, anzupassen, um eine verkehrssi-

chere Zu- und Abfahrt zu ermöglichen. 

Schmutzwasserkanal: 

Im den Erschließungsstraßen, welche sich im Umfeld des Planungsgebietes verlaufen sind 

öffentliche Kanalleitungen gegeben, welcher zur Entsorgung des Planungsgebietes heran-

gezogen werden können.  

Regenwasser | Oberflächenwasserentsorgung  

Die Umsetzbarkeit / Herstellbarkeit einer entsprechenden, ordnungsgemäßen Oberflächen-

entwässerung auf Grundlage der Vorgaben des ÖEK und der FWP-Ausweisung (max. Dich-

te, …) sowie unter Berücksichtigung wurde mittlerweile voruntersucht (s. Beilage – InfraTe-

chno GmbH (GZ: P25061 vom 02/04/2026).   

Maßnahmen sind dabei die Verlängerung des bestehenden Regenwasserkanals mit An-

schluss an die Retentionsanlagen auf den Hausgrundflächen und für Hang- und Straßen-

wasser. 

Stromversorgung 

Die Stromversorgung des Bebauungsplanareals kann durch den örtlichen Leitungsträger er-

folgen. Der Nachweis zum Anschluss muss im Bauverfahren erfolgen. 

Wasserversorgung 

Entlang der beiden, an das Planungsareal anschließenden Erschließungsstraßen bestehen 

Hauptwasserleitung, über welche die Versorgung des Planungsgebietes sichergestellt wer-

den kann.  

 

 

Festlegungen lt. rechtskräftigem Flächenwidmungsplan: 

Aufschließungserfordernisse | Mängel lt. Flächenwidmungsplan 

Folgende Mängel zur Erreichung der Vollwertigkeit sind im Wortlaut zum Flächenwidmungs-

plan definiert. 

 Nachweiß der äußeren Erschließung 

Grundsätzlich ist eine externe Erschließung bereits gegeben. Die Vollwertigkeit und die Ver-

kehrssicherheit inkl. der notwendigen Rechtssicherheit ist spätestens im Bauverfahren nachzu-

weisen. 

 Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung auf Basis ei-

ner wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung 

der Hangwassersituation 

Die Beseitigung der Niederschlagswässer kann gem. den Vorgaben des Oberflächenwasser-

entsorgungsprojekts (Infratechno GmbH) umgesetzt werden. Die entsprechende Umsetzung im 
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Sinne des Leitfadens für Oberflächenentwässerung (Hrsg. Land Steiermark, Aug. 2017) ist im 

Bauverfahren entsprechend nachzuweisen. 

Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass eine negative Beeinträchtigung der Nachbargrund-

stücke unzulässig ist. 

 Nachweis der technischen Infrastruktur: 

Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind im direkten Nahebereich bzw. aufgrund der be-

reits teilweise erfolgten Umsetzung am Areal gegeben (siehe Pkt. Infrastruktur).  

Die Planung und Ausführung der inneren Leitungsstruktur für die restlichen Baufelder ist durch 

den/die Grundeigentümer noch durchzuführen bzw. nachzuweisen. 

 Herstellung der inneren Erschließung 

Mit dem gegenständlichen Bebauungsplan werden die Vorgaben zur inneren Erschließung 

festgelegt, bzw. ist bereits vor der Ausarbeitung des Bebauungsplanes die entsprechende Ka-

tasterstruktur inkl. Berücksichtigung des Erschließungssystems umzusetzen. 

 Erstellung eines Bebauungsplanes 

→ Mit dem vorliegenden Bebauungsplan erfüllt 

Zusammenfassung 

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes sind noch nicht alle Mängel lt. Verordnung zum 

Flächenwidmungsplan erfüllt. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können fehlende Nachweise auch im Rahmen der 

jeweiligen Bauverfahren abgehandelt werden. 

Gem. §8(4) StROG 2010 ist die Erteilung von Festlegungs- und Baubewilligungs-

bescheiden nach dem Stmk. Baugesetz vor Aufhebung der Festlegung von Bauland 

als Aufschließungsgebiet im Sinne des §29 Abs. 3 dann zulässig ist, wenn  

a)  die Bewilligung der Erfüllung der fehlenden Baulandvoraussetzungen dienen oder 

b)  die gleichzeitige Feststellung der fehlenden Baulandvorrausetzungen mit dem Bauvorha-

ben gesichert ist.  

Die Aufhebung der Festlegung als Aufschließungsgebiet hat der Gemeinderat nach Er-

füllung der Aufschließungserfordernisse unter Anführung der Gründe für die Aufhebung 

zu beschließen. Diese Verordnung ist unter der Abstandnahme von Verfahren nach 

§38 StROG  

Zuständigkeit für die Behebung der Aufschließungsmängel 

Da als Grundlage / Voraussetzung für eine Bebauung des Areals noch Aufschlie-

ßungsmängel bzw. -erfordernisse zu beheben sind, wird auf die im Flächenwidmungs-

plan festgelegte Zuständigkeit hingewiesen. 

Demnach ist vom Grundeigentümer / von den Grundeigentümern zur Herstellung von 

geeigneten Bauplätzen (im Sinne des §5 BauG) die innere Erschließung sowie die innere 

Ver- und Entsorgungsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Vorgaben gem. §4 des 

Bebauungsplanes zu projektieren, die erforderlichen Bewilligungen dafür einzuholen 

und diese umzusetzen. 

Die dafür erforderlichen Anbindungen an die öffentliche Infrastruktur ist gem. den o.a. 

Ausführungen im Umfeld gegeben, bzw. wird diese (bis zur Grundgrenze des Planungs-

gebietes) von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bzw. errichtet. 



 

Allgemeine Anmerkungen: 
 

a) Hinweis zur Bestandsaufnahme bzw. zu den Plangrundlagen: 

Die in den zeichnerischen Darstellungen (Beilagen, Katasterauszüge etc.) eingetragenen Plan-

grundlagen (Grundstücksgrenzen, Häuser, Wege etc.) beruhen auf der von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellten Plangrundlage in digitaler Form (DKM) vom 18/07/2017 (Datum der Da-

tenerstellung durch die Stmk. Landesregierung, GZ.: ABT17-3514/2017-735).  

Maßgebliche, nicht in der DKM enthaltene Vermessungen (nachträgliche Grundstücksteilungen, 

nachgetragene Gebäude, geänderte Straßenverläufe, etc.) wurden - so weit von der Gemeinde 

zur Verfügung gestellt - nachgetragen. Die von der DKM abweichenden Eintragungen sind in 

den Planunterlagen auch andersfarbig dargestellt. 

Ob noch weitere, die Planung beeinflussende Vorgaben (Leitungen, Servitute etc..) vorhanden 

sind, ist im Zuge der Bauplanung gesondert zu prüfen. 

b) Vorgesehene Parzellierung 

Im Bebauungsplanbereich wurden empfohlene Grundstücksteilungen mit der Zusatztextie-

rung „individuelle Anpassung möglich“ dargestellt. Da bei der Umsetzung von Bebauungs-

plänen immer wieder der Bedarf / Wunsch von kleinräumigen Verschiebungen (+/- 5,0m) auf-

tritt, wurde - um einen gewissen Spielraum zu ermöglichen - eine entsprechende, flexible 

Anwendungsmöglichkeit vorgesehen. 

Ausdrücklich wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Spielraum natürlich nur unter Ein-

haltung folgender, übergeordneter Rahmenbedingungen möglich ist: 

• Parzellierung im Bauland dürfen nur in der Form erfolgen, dass keine, im Sinne der vorgesehe-

nen Nutzung, unbebaubare Grundstücke verbleiben. 

• Beibehaltung der grundlegenden Nutzungsstruktur lt. Rechtsplan. 

• Es muss je Grundstück zumindest eine Zufahrt mit einer Breite von 5m von der Erschließungs-

straße gem. Rechtsplan sichergestellt / gegeben sein. 

Weitere Erläuterungen zur Verordnung: 

Zu §2(2) – zulässige Nutzungen  

Aufgrund der Ausweisung als „Allgemeines Wohnen“ ist im Bebauungsplan-

bereich grundsätzlich in erster Linie eine Wohnnutzung zulässig. Für andere, 

gem. §30(1)2 StROG 2010, dennoch zulässige Nutzungen wird einschrän-

kend nochmals festgehalten, dass diese nur dann zulässig sind, wenn 

dadurch keine dem Gebiet widersprechende Verkehrs- und/oder Lärmbelas-

tung verursacht wird. Es erfolgt daher eine exemplarische, jedoch ausdrück-

lich nicht abschließende Aufzählung, in der Verordnung, womit klargestellt 

werden soll, dass Lebensmittelmärkte oder ähnlich Nutzung mit hoher Besu-

cherfrequenz und demnach Verkehrsaufkommen ausdrücklich nicht zulässig 

sind.  
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Auszug aus dem §30(1) StROG 2010: 

2.  allgemeine Wohngebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke 

bestimmt sind, wobei auch Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozia-

len, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen 

(z. B. Verwaltung, …, Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und sonstige Betriebe al-

ler Art), soweit sie keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Beläs-

tigungen der Bewohnerschaft verursachen; […]“ 

 

 

Zu §3(1) – Erschließungsstraße und Straßenfluchtlinie  

Im Rechtsplan wurde eine neue Straßenführung festgelegt, welche zur Er-

schließung des Areals, sowie aller möglichen Bauparzellen dient. Die Gren-

zen sind als Straßenfluchtlinien im Sinne des §4 Z57 BauG anzusehen.  

Zudem wird darauf hingewiesen bzw. festgehalten, dass bei baulichen Maß-

nahmen im Nahebereich von Gemeindestraßen die Bestimmungen gem. 

Landesstraßenverwaltungsgesetz einzuhalten sind. 

 

 

Zu §3(2) – Baugrenzlinien  

Die Festlegung der Baugrenzlinien erfolgt im Wesentlichen um eine geordne-

te Entwicklung in Anlehnung an die bestehenden Bebauungsstrukturen im 

Umfeld sicherzustellen. 

Des Weiteren wurden Baugrenzlinien festgelegt, um eine Grundbegrünung 

des Areals zu gewährleisten (Vermeidung von zu hoher Versiegelung) bzw. um 

im Bereich der Arealsgrenzen zu Nachbarparzellen ev. Nachbarschafts-

konflikte zu vermeiden.  

Richtung Norden dient die Baugrenzlinie die Mindestabstände zur 20kV-

Freileitung (7m) einzuhalten. 

 

Im Sinne des §4 Z.10 BauG wird des Weiteren festgelegt, dass die verordne-

ten Baugrenzlinien für untergeordnete bauliche Anlagen ohne Gebäudeei-

genschaft sowie ein Nebengebäude gem. §21(1)2 BauG nicht gelten, womit 

ermöglicht werden soll, dass z.B.: 

-  Müllräume- oder Fahrradabstelleinhausungen, etc. bis 40m², 

-  Befestigte Fläche und Terrassen sowie  

- Einfriedungen etc.  

unabhängig der für die Baufelder festgelegten Baugrenzlinien am jeweils er-

forderlichen Standort errichtet werden können, da diese nicht körperhaft in 

Erscheinung treten und daher keinen maßgeblichen Einfluss auf die in Er-

scheinung tretenden Bauvolumen haben. 

Die Festlegung von Baufluchtlinien ist im gegenständlichen Bebauungsplan 

auf Grund der umgebenden Bebauungsstrukturen nicht erforderlich. 

Ausnahmen 

 

Zu §4(1) – Erschließung und Wege  

Eine Anbindung an das bestehende öffentliche Straßennetz ist von Süden 

aus durch eine bestehende Privaterschließung möglich. Die Zufahrtsrechte 

für das Bebauungsplanareal sind gegeben. 

Erschließung 



 

Im Rahmen des Bebauungsplanes wird des Weiteren eine Innere Erschlie-

ßung für den Planungsbereich festgelegt, welche mit einer Breite von 6,0m 

(Parzellenbreite) bzw. einer Mindestasphaltbreite von 3,5m auszuführen ist, 

um ein ausreichend dimensioniertes Wegenetz sicherzustellen.  

Da die Umsetzung der festgelegten Erschließungsstraße, eine wesentliche 

Grundlage für die Bebauung (Bauplatzeignung gem. §5 BauG) darstellt, welche 

gem. der Festlegung im Flächenwidmungsplan vom Grundeigentümer / von 

den Grundeigentümern zu Planen und umzusetzen ist, wurden Festlegungen 

getroffen um einen Ausführungs- und Ausstattungsstandard sowie die Be-

rücksichtigung von öffentlichen Interessen sicherzustellen: 

- Empfohlen wird die Ausführung als getrennter (z.B. Rasengitterstreifen + 

Poller), jedoch niveaugleichen „Begleit-“ bzw. „Multifunktionsstreifen“, da 

dieser gegebenenfalls auch zum Ausweichen im Begegnungsverkehrsfall 

oder als sicherer Rad-/Gehweg, etc., genutzt werden kann. Vereinzelt 

kann dieser auch als Parkplatz ausgeführt werden. 

- Da es sich bei den festgelegten Straßen um Privatstraßen handelt, wird 

festgelegt, dass bis zu einer eventuellen Übernahme, in das öffentliche 

Gut, Zufahrten jedenfalls zuzulassen sind. 

- Um die zuvor erörterten Vorgaben bereits im Rahmen der Planung prüfen 

zu können, wurde verordnet, dass die Straßenplanung in Abstimmung mit 

der Gemeinde erfolgen muss. 

 

 

 

 

Darstellung Erschließungszone 

Eigene Bearbeitung 

 

 

Innere Erschlie-

ßung  
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Innerhalb der Erschließungszone sind potenzielle auch allgemeine Parkplät-

ze, sofern keine Beeinträchtigung des Verkehrsflusses gegeben ist, sowie 

auch Maßnahmen zur Oberflächenentwässerung zulässig. 

Hinsichtlich der Umsetzung der Straßen wird dringend empfohlen bereits 

zum Zeitpunkt der Vertragserstellung für ev. Grundstücksveräußerungen si-

cherzustellen, dass bei entsprechendem Bebauungsstand die erforderlichen 

Ausstattungen und der Belag ausgeführt wird. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit nach Fertigstellung der Straßen (inkl. 

Belag) die Übernahme (ausgenommen Stichstraßen) in das öffentliche Gut 

bei der Gemeinde zu beantragen. 

Um eine zu hohe Versiegelung durch Zufahrten zu vermeiden, wurde die 

Breite (exkl. Aus- bzw. Einfahrtstrompeten) von befestigten Zufahrten von der 

neuen Erschließung gem. Rechtsplan auf ein ortsübliches Maß von 6m be-

schränkt.  

 

Zur Sicherstellung eines ungehinderten Verkehrsflusses wurde festgelegt, 

dass Toranlagen nur dann zulässig sind, wenn das Abstellen eines PKW au-

ßerhalb der Toranlage, am eigenen Grund möglich ist.  

Toranlagen 

In Anlehnung an die bestehende KFZ-Stellplatzverordnung der Marktge-

meinde Gamlitz wurde festgelegt, dass zumindest 2 PKW-Stellplätze pro 

Wohneinheit auszuführen sind.  

Um ein Wildparken auf öffentlichen Straßen zu vermeiden wurde weiters 

festgelegt, dass diese Kfz-Stellplätze ausschließlich am eigenen Grund zu er-

richten sind.  

Zur Sicherstellung einer Gestaltung von ev. größeren, zusammenhängenden 

Stellplatzflächen ist ab 3 offenen Stellplätzen jedenfalls eine gestalterische 

Gliederung z.B. durch eine Grüninsel, Baumpflanzung od.ä auszuführen.  

Stellplätze 

 

Anmerkung | Information Anfahrtssichtweiten gem. RVS: 

Bei sämtlichen baulichen Anlagen und Bepflanzungsmaßnahmen im Nahebereich von Kreuzungen 

oder Zu- und/oder sind im Sinne der Verkehrssicherheit die Sichtweiten gem. RVS (03.05. 12) zu 

berücksichtigen. Darin sind abhängig vom Kreuzungstyp und der Geschwindigkeit freizuhaltende 

Sichträume definiert, welche jedenfalls freizuhalten sind. 



 

 
Auszug aus dem Leitfaden „Bauwerke und Einfriedungen im Straßenumfeld“ 

Oberösterreich | Ausgabe August 2014 
 

Zu §4(2) – Ver- und Entsorgung  

Zur Abklärung der Möglichkeiten einer ordnungsgemäßen Niederschlagsver-

bringung wurden als Grundlage für die Bebauungsplanung ein OF-

Entwässerungskonzept (s. Beilage – InfraTechno Gmbh) erstellt, womit 

nachgewiesen wurde, dass eine den Vorgaben entsprechende Ausführung 

möglich ist. Es wurde daher festgelegt, dass die OFW-Entsorgung, neben ei-

ner entsprechenden Berücksichtigung im Bebauungsplan, gem. dieser Pro-

jektierungen bzw. entsprechend den einschlägigen diesbezüglichen Bestim-

mungen derart umzusetzen sind, dass sichergestellt ist, das keine Nachbar-

grundstücke nachteilig beeinflusst werden. 

Regenwässer 

 

 

 

 

Da direkt im Umfeld des Planungsgebietes, öffentliche Kanalleitungen beste-

hen, wurde festgelegt, dass die innere Kanalanlage an diese anzuschließen 

ist. 

Da die inneren Kanalanlage (im Sinne einer Hauskanalanlage) eine wesentliche 

Grundlage für die Bebauung (Bauplatzeignung gem. §5 BauG) darstellt, welche 

gem. der Festlegung im Flächenwidmungsplan vom Grundeigentümer / von 

den Grundeigentümern zu Planen und umzusetzen ist, wurden Festlegungen 

getroffen um einen Ausführungsstandard und die Berücksichtigung von öf-

fentlichen Interessen sicherzustellen:  

-  Um die Wartung und ev. Reparaturen der Kanalanlage zu ermöglichen 

sind Hauptstränge sowie Schächte derart auszuführen, dass diese jeder-

zeit zugänglich sind. Empfohlen wird diese im Bereich der Straßenführun-

gen vorzusehen. 

-  Da davon auszugehen ist, dass die Kanalstränge künftig zumindest teil-

weise als öffentliche Kanäle anzusehen sind (siehe nächster Punkt) wurde 

zur Sicherstellung eines Qualitätsstandards die Ausführung entsprechend 

der Vorgaben für öffentliche Kanalanlagen festgelegt. 

-  

Kanal 
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Um die zuvor erörterten Vorgaben bereits im Rahmen der Planung der Ka-

nalanlage prüfen zu können, wurde verordnet, dass die Kanalplanung in Ab-

stimmung mit der Gemeinde erfolgen muss. 

Im direkten Umfeld des Planungsgebietes bestehen Hauptwasser-

versorgungsleitungen der Gemeinde. Es wurde daher festgelegt, dass die in-

nere Wasserversorgung des Areals an diese anzuschließen sind. 

Da die inneren Wasserversorgungsanlage eine wesentliche Grundlage für 

die Bebauung (Bauplatzeignung gem. §5 BauG) darstellt, welche gem. der Fest-

legung im Flächenwidmungsplan vom Grundeigentümer / von den Grundei-

gentümern zu Planen und umzusetzen ist, wurden Festlegungen getroffen 

um einen Ausführungsstandard und die Berücksichtigung von öffentlichen In-

teressen sicherzustellen:  

-  Um die Wartung und ev. Reparaturen der Hauptstränge zu ermöglichen 

sind diese derart zu führen, dass eine Zugänglichkeit sichergestellt ist. 

Empfohlen wird diese im Bereich der Straßenführungen vorzusehen.   

- Entsprechend der Vorgaben des Wasserversorgers muss für jedes Objekt 

bzw. jedes Grundstück eine Absperrmöglichkeit (Wasserschieber) in ei-

nem zugänglichen Bereich (Vorplatz, Straße, od.ä) gegeben sein um eine 

Absperrung im Notfall zu ermöglichen. 

- Um die zuvor erörterten Vorgaben bereits im Rahmen der Planung der 

Versorgungsanlage prüfen zu können, wurde verordnet, dass die Planung in 

Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen muss. 

Wasser 

 

Zu §5 –Bebauung  

Da das Planungsareal im Randbereich des zentralen Siedlungsbereiches 

liegt und somit den Übergang zur regionstypischen Zeilenbebauung darstellt 

und zudem eine exponierte Lage aufweist wurde festgelegt, dass ausschließ-

lich kleinstrukturierte Bebauungen (Ein- und Zweifamilienwohnhäuser) zuläs-

sig sind. 

Ein- &  

Zweifamilien-

häuser 

Aufgrund der festgelegten Dichte im Rahmen der FWP-Änderung und der 

langfristigen Zielsetzung in diesem Bereich, in räumlicher Nähe zum Ortsze-

ntrum der Marktgemeinde bzw. im Übergangsbereich zur lockeren Ortsrand-

bebauung erfolgt eine Ersichtlichmachung der Dichte auf maximal 0,4. 

Bebauungs-

dichte 

Die Festlegung im Rechtsplan zum Bebauungsgrad entspricht den Zielset-

zungen für das Bebauungsgebiet. Des Weiteren orientieren sie sich an die 

bestehende Bebauung im Umfeld und führen diese weiter. 

Bebauungsgrad  

Grundsätzlich erfolgt die Festlegung der Bebauungsweise, etc. in Anlehnung 

an die bestehende Bebauung bzw. Strukturen im Umfeld, sodass eine ent-

sprechende Einbettung in die Bestandsstrukturen sowie das Orts- und Land-

schaftsbild sichergestellt ist. 

Bebauungs-

weise 



 

So wurde betreffend der Bebauungsweise grundsätzlich eine Fortsetzung der 

offenen Bebauung festgelegt, wobei untergeordnete Baukörper (Nebengebäu-

de, Garagen, etc.) in den dafür vorgesehenen Bereichen (Baugrenzlinie über 

mehrere Bauparzellen) auch in gekuppelter Bauweise zugelassen werden, um 

eine möglicht homogene und kompakte Bebauungsstruktur sicherzustellen.  

 

Die Festlegung der Hauptgebäudeausrichtung erfolgt in Anlehnung an die 

umgebende, sehr heterogene Bebauung und die Geländebedingungen. 

Ausgegangen wird von den Höhenschichtenlinien des natürlichen Geländes, 

dabei sind geringfügige Abweichungen (+/- 10°), zur Schaffung einer harmo-

nisch wirkenden, geordneten Gesamtsiedlungsstruktur und im Sinne der tat-

sächliche Geländebedingungen vor Ort, zulässig. 

Ausrichtung 

Zur Sicherstellung einer, der regionstypischen Gebäudestruktur entsprechen-

den bzw. angenäherten Bebauung wurde festgelegt, dass Hauptkörper 

grundsätzlich eine erkennbare, langgestreckte Form mit einem Seitenverhält-

nis von 1 zu mind. 1,3 (Breite zu Länge) aufweisen müssen, da diese längliche 

Gebäudestruktur den traditionellen Bauweisen am besten entspricht und 

demzufolge weitergeführt werden soll. Dazu wird auch eine Gesamtbreite de-

finiert, um der regionstypischen Gebäudestruktur zu entsprechen. 

Proportionen 

 

Um die Hauptbaukörper klar zu definieren, wird festgelegt das An- und Zu-

bauten zulässig sind, wenn dies gegenüber dem Hauptgebäude untergeord-

net ausgeführt werden. Diese dürfen grundsätzlich den langgestreckten Ge-

samteindruck des Gebäudes nicht stören und daher darf die Geschossfläche 

dieser max. 30% des Hauptbaukörpers betragen und die Gesamthöhe muss 

klar erkennbar niedriger als das Hauptgebäude sein.  

An- & Zubauten 

Angemerkt wird, dass an das Hauptgebäude angebauten Garagen bis zu ei-

ner Grundfläche von 40m² unabhängig der 30% Festlegung zulässig sind. 

Um die klare Abgrenzung des Hautobjektes sicherzustellen, dürfen An- und 

Zubauten zudem nicht als flächenbündige Fortsetzung der Fassade des 

Hauptkörpers ausgeführt werden, sondern müssen ein Versatz von zumin-

dest 30cm aufweisen, bzw. eine niedrigere Gesamthöhe von 80cm. 

 

Um ein homogenes Bebauungsbild des Siedlungsgebietes zu wahren, und 

die Vorgaben des südlichen Bebauungsplanes weiterzuführen wurde ver-

sucht die Bebauungsweisen auf ein vernünftiges Maß einzugrenzen (max. 

11m. Dies erlaubt auch eine Wahlmöglichkeit der Geschoßzahlen unter Ein-

beziehung der Gebäude- bzw. Gesamthöhen und soll eine größere Gestal-

tungsvielfalt bei ähnlicher Silhouetten- bzw. Baukörperwirkung ermöglichen. 

Höhere Gesamthöhen finden keine Entsprechung in der bestehenden Besie-

delungsstruktur und würden damit eine nachteilige Auswirkung auf das Orts- 

und Landschaftsbild nach sich ziehen. 

Höhe  
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Da im Umgebungsbereich nahezu eine homogene Bebauung in Bezug auf 

die Dachform (Satteldächer unterschiedlicher Ausprägung) besteht erfolgt ei-

ne Fortführung dieser Vorgaben (inkl. der Dacheindeckung), wie sie im Um-

feld bereits gegeben sind. Pult- und Flachdächer bei Hauptgebäuden werden 

daher ausgeschlossen.  

Für untergeordnete Baukörperteile, sowie Nebengebäude sind in gewissen 

Ausmaß aufgrund der untergeordnete Größe Ausnahmen in bestimmter Form 

zulässig, wobei die Dachdeckung, bei nicht begrünten Dächern, sich farblich 

an die Deckung der Hauptdächer zu orientieren hat. 

Somit wurden Festlegungen im Sinne der Fortsetzung der im Umfeld beste-

henden Ausführungen getroffen.  

Dach 

In diesem Sinn wird auch festgelegt, dass sonstige Dachflächen (nicht Haupt-

baukörper | Stellplatzüberdachung etc.) mit einer Fläche von über 40m², sofern 

diese nicht mit einem symmetrischen Satteldach ausgeführt werden, zu be-

grünen sind und/oder mit PV-Anlagen (mind. 70%) auszustatten sind, um ei-

ne zusätzliche Nutzung sicherzustellen 

 

Um die „Verhüttelung“ des Siedlungsgebietes zu vermeiden wurde festgelegt, 

dass je Grundstück maximal 1 Nebengebäude (plus Garage) im Sinne des 

§4 Z.47 BauG zulässig ist.  

Nebengebäude 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Ausfahrten vom Grundstück auf die 

Gemeindestraße, bzw. generell Erschließungsstraßen) wurde festgelegt, 

dass überdachte Stellplätze einen Abstand von mindestens 2m zur Grund-

grenze aufweisen müssen. 

Überdachte 

Stellplätze 

In den letzten Jahren hat sich die alternative Energiegewinnung immer stär-

ker durchgesetzt. Da die Situierung derartiger Anlagen (Photovoltaik und/oder 

therm. Solaranlagen) auf Gebäudedächern zunehmend gestalterische Proble-

me mit sich bringt bzw. um diese Problematik in formaler Sicht entgegenzu-

steuern, wurde Vorgabe hinsichtlich der Ausführung getroffen um Fehlent-

wicklungen zu vermeiden. 

PV-Anlagen 

 

Bei der Wahl der Fassadenfarbe ist grundsätzlich auf eine Anpassung bzw. 

Abstimmung an die Umgebungsbebauung zu achten.  

Um eine zu dominante Erscheinung einzelner Objekte bzw. der Anlage zu 

vermeiden wurde festgelegt, dass ausschließlich gedeckte Farben zulässig 

sind, bzw. grelle Farbtöne sowie reinweiß und auch glänzende und/oder 

spiegelnde Materialien unzulässig sind. 

Es wird empfohlen im Vorfeld das Einvernehmen mit der Baubehörde herzu-

stellen bzw. zur korrekten Beurteilung entsprechende Muster anzusetzen.  

Farbe 

 



 

Zu §6 – Freiflächen 

Grundsätzlich ist bei Bauten im Planungsareal ein entsprechendes Augen-

merk auf eine sensible Einbettung in die natürliche Geländesituation zu le-

gen.  

Daher wurde festgelegt, dass Geländeveränderungen über 1,0m in gebösch-

ter oder abgetreppter (terrassierter) Form auszuführen sind, um künstlich wir-

kende Geländeveränderung zu vermeiden.  

Zur Beurteilung der geplanten Geländeveränderungen sind im Rahmen des 

Bauverfahrens nachvollziehbare Geländeschnitte mit Darstellung des aktuel-

len bzw. zukünftigen Geländeverlaufes vorzulegen. 

Gelände-

veränderungen 

 

 

 

Da sich Steinmauern in einer durchgehenden Fläche und Hügeln vor Terras-

sen nachteilig auf eine sensible Einbindung auswirken. wurde eine Be-

schränkung der Höhe und durchgängigen Länge für Stützbauwerke festge-

legt. Zusätzlich wurde, um kahle – das Landschaftsbild massiv beeinträchti-

gende – Stützmaueransichten beschränkt und eine Begrünungsverpflichtung 

festgelegt. Steinschlichtungen in Form von Wasserbausteinen sind unzuläs-

sig. 

Stützmauern 

Um eine Fortsetzung der im Umfeld bestehenden Durchgrünung und somit 

Gliederung des Siedlungs- und Straßentraumes sicherzustellen wurden im 

Planungsareal Grünflächen festgelegt. 

Diese sind grundsätzlich zu begrünen und zu bepflanzen, es sind jedoch 

auch Maßnahmen zur Versickerung von Oberflächengewässer, Einfriedun-

gen Zufahrten und technische Infrastrukturanlagen zulässig, da diese die Be-

grünung nicht maßgeblich beeinträchtigen, und ein Mindestbegrünungsteil 

von mind. 50% vorgegeben wird.  

Grünflächen 

Da durch dichte Einfriedungen eine massive Zerschneidung der Landschaft 

gegeben ist und zudem der Siedlungsraum mehr erlebbar wäre, wurden ma-

ximale Höhen bzw. gestalterische Vorgaben festgelegt. 

Da das Planungsareal an öffentliche Straßen grenzt, wird auch auf die Ein-

haltung der Vorgaben des LStVG hingewiesen, wonach Einfriedungen 

grundsätzlich einen Abstand von 2m zu Gemeindestraßen aufweisen müs-

sen. 

Einfriedung 

Der Grad der Bodenversiegelung stellt das Verhältnis der Summe der bo-

denversiegelten Flächen zur Bauplatzfläche dar. 

Er wird mit max. 55% der Bauplatzfläche begrenzt, wobei die unterschiedli-

chen Oberflächenausführungen entsprechend ihrer Durchlässigkeit bzw. ih-

res Wasserrückhaltevermögens bei der Berechnung des Versiegelungsgra-

des berücksichtigt werden. 

Boden-

versiegelung 

Ausführung Versiegelung 

Begrüntes Dach 8 - 15 cm (Substrathöhe) 60 % 

Begrüntes Dach 15 - 30 cm (Substrathöhe) 45 % 

Begrüntes Dach 30 – 50 cm (Substrathöhe) 20 % 

Pflastersteine mit aufgeweiteten Fugen 50 % 

Wassergebundene Decke 50 % 

Rassengittersteine 50 % 

Porenpflaster in Kies- / Splittbett 50 % 

Pflastersteine im Sandbett 67 % 

Asphalt od. Pflastersteine und – platten im Mörtelbett 100 % 
 



Seite 32 

Der Grad entspricht der ortstypischen Bebauung für allgemeine Wohngebiete 

im Übergang zum ländlichen Raum. Zur Sicherung von Grünflächen wurden 

zusätzlich auch Grünbereiche festgelegt. 

Die Beschränkung der Bodenversiegelung, dient neben grünräumlichen As-

pekten dem Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes, der Entlastung des öf-

fentlichen Kanalnetzes, und der Verbringung der Aufheizung und Hitzeab-

strahlung, sowie weiterer kleinklimatischer Faktoren (z.B. Luftfeuchtigkeit). 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass gem. §8(3) BauG nicht über-

deckte Stellplätze für Kfz, Fahrräder, etc. zumindest zu 50% mit wasser-

durchlässigen Schichten auszuführen sind. Empfohlen wird (sofern möglich 

und zulässig) die Ausführung mit Rasenverbundsteinen od.ä. um eine Begrü-

nung dieser Flächen sicherzustellen und damit einer Überhitzung entgegen-

zuwirken und die Ableitung von Oberflächenwässer zu minimieren 

 

Um die bestehende Durchgrünung des Siedlungsbereiches fortzusetzen 

wurde festgelegt, dass unversiegelte Flächen, unabhängig der festgelegten 

Grünflächen, jedenfalls zu begrünen bzw. zu bepflanzen sind. Dabei sind ne-

ophytische, invasive Pflanzen (nicht heimische Gewächse wie z.B. Thuje, etc.) 

verboten, um einen Schutz und Weiterführung der örtlichen Flora sicherzu-

stellen 

Bepflanzung 

Im Planungsgebiet wurde entlang von Wegen sowie in exponierten Berei-

chen, um eine generelle Grundbepflanzung des Straßen- und Siedlungsrau-

mes sicherzustellen und eine Strukturierung des Areals zu erzielen, die ver-

pflichtende Pflanzung und Erhaltung von großkronigen, regionstypischen 

Laubbäumen festgelegt. Diesbezüglich ist anzumerken, dass die im Rechts-

plan dargestellte Positionen als grobe Standortfestlegung anzusehen sind 

bzw. Abweichungen / Verschiebungen zulässig sind, sofern die Zielsetzung 

eines strukturierten Straßenraumes erfüllt ist. 

Bäume 

 

Zu §7 – Erfüllung der Vorgaben  

Grundsätzlich kann aus Sicht der örtlichen Raumplanung durch eine individu-

elle, fachlich fundierte Beurteilung eine wesentlich bessere Gestaltungsquali-

tät der Bebauung und damit auch eine optimierte Einbettung in das Orts- und 

Landschaftsbild erfolgen, als dies im Rahmen von allgemeinen Festlegungen 

über das gesamte Baugebiet der Fall ist. 

In diesem Sinne wurden die Festlegungen getroffen, dass die Vorgaben gem. 

§5 (Bebauung) und §6 (Freiflächen) in der Verordnung zum Bebauungsplan 

das wesentliche Rahmenkorsett der Nutzung darstellen. In der Detailbetrach-

tung einer konkreten Bebauungsabsicht kann jedoch dennoch der Fall eintre-

ten, dass zur Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes bzw. zur Wahrung der 

grundlegenden Zielsetzungen des Bebauungsplanes, ergänzende Einschrän-

kungen bzw. Vorgaben erforderlich sind. Dies soll im Einzelfall bei entspre-

chender, fundierter Begründung möglich sein. 
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Betreff:  Aufschließung Feldgasse (Koch), Straße und OFW  

 

 

Sehr geehrter Herr Koch,   

hinsichtlich der Straßenerschließung und Behandlung der Oberflächenwässer beim Vorhaben 
„Aufschließung Feldgasse (Koch)“ auf den Grundstücken Nummer 671/3, 672/1, 673/1 mit 
Randbereichen der Grundstücke Nr. 671/9, 671/10, alle KG Gamlitz (66114) möchten wir 
wie folgt Stellung nehmen: 

 

Grundlagen: 

Umfeld, Geländeform 

Das Aufschließungsgebiet liegt am Südhang der Weinleiten (Hügelzug) zwischen dem 
steileren Hang oberhalb (Wiese, bis zur Weinleiten Höhenstraße hin) und bereits bestehender 
Bebauung auf den anderen drei Seiten (Der Feldgasse im Süden und Südwesten, der Karl-
Gruber-Gasse im Osten, der Rechbauer-Siedlung im Nordwesten). Das Gebiet selbst steigt 
unten mit etwas mehr als 12%, oben mit mehr als 15% an. Es wurde zu verschiedenen Zeiten 
teilweise als Acker genutzt, zur Zeit der Konzepterstellung ist es Wiese. Das Grst. 672/1 liegt 
bis zu 0,8m höher als der Weg zu den beiden Grst. 671/9 und 671/10.  Es gibt aufgrund der 
Lage oben am Hang keine Hochwassergefahr, allerdings fließt Hangwasser in moderater 
Menge von oben zu.  

InfraTechno GmbH 
Handelszentrum 5 

8472 Obervogau 
Tel: 03453 - 214 36 

www.infratechno.at 
office@infratechno.at 
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Erschließungs- und Teilungskonzept 

Es gibt für den Aufschließungsbereich ein Erschließungs- und Teilungskonzept des Büros 
Architekt DI Andreas Krasser.  

Bestehende Straßen 

Die Feldgasse ist eine Privatstraße, die etwa zur Hälfte auf dem Grundstück 672/1, zur 
anderen Hälfte auf den Grundstücken direkt westlich verläuft. Im Aufschließungsbereich 
betrifft das die Grundstücke 671/9 und 671/10. Sie hat eine Fahrbahnbreite von ca. 4m, die 
Zufahrten im Osten sind dazu mehrfach sehr großzügig ausgeführt und fungieren als 
Ausweichen und Parkplätze. Sie verläuft im Bestand durchgehend mit etwa 6,5% Steigung, 
oben (im Norden), neben dem Grst. 672/2, vergrößert sich die Steigung auf ca. 13% 
(gearbeitet wird mit 12,75%).  

Oberhalb davon verläuft die Feldgasse als Zufahrt zu den Grundstücken 671/9 und 671/10 
vollständig auf diesen. Sie ist dort schmaler, steiler und nur noch teilweise befestigt. Dieser 
Teil wird im Zug der Aufschließung ersetzt. 

Bestehende Fremdleitungen 

Im Norden (oben) am Gebietsrand verläuft eine 20kV-Leitung. Die weiteren 
Bestandsleitungen (Kanal, Strom, Telekom, Fernwärme, Glasfaser, etc.) verlaufen im 
Bereich der bestehenden Feldgasse. Im Bereich des Grst. 672/2 hat die Fernwärme eine 
Abzweigung in Richtung Osten. 

Bodenverhältnisse / Grundwasser / Wasserrechte   

Laut der digitalen Bodenkarte eBod des Bundesforschungszentrums für Wald besteht der 
Boden im Projektsbereich (Talgrund, mittlerer bis oberer Hang) aus einem lehmigen Schluff 
/ schluffigem Lehm mit geringer Durchlässigkeit. Am Grst. 676 oberhalb und östlich des 
Grundstücks 673/1 gibt es eine sanierte Rutschfläche. Im Bereich des Projektsbereichs selbst 
deutet nichts auf eine Rutschung hin, ein Risiko ist jedoch niemals vollständig 
auszuschließen. Eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ist aus diesen 
Gründen nicht sinnvoll. 

Bemessungsregendaten 

Die Regendaten wurden von der Plattform eHyd abgefragt. Der für den 
Aufschließungsbereich relevante Gitterpunkt 5964 liegt ca. 1,7km westlich im Ortsteil 
Preßtal. 

Bestehende Entwässerung 

In der bestehende Feldgasse verläuft ein Entwässerungskanal. An diesem hängen nicht nur 
die bestehenden Querrinnen und Einlaufschächte, es gibt auch Zuleitungen von einigen 
Häusern. Er hat einen Durchmesser von DN200 was bei der Neigung von ~6,5% eine Kapazität 
von ~90l/s ergibt. Das reicht für den Istzustand, eine Vergrößerung der Einleitung ist jedoch 
nicht möglich. Dementsprechend sind die Retentionsanlagen auszulegen. Unten an der 
Hauptstraße mündet er in den dortigen Längskanal.  
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Beschreibung der Anlage (Straße neu): 

Die geplante Erschließungsstraße dient der verkehrstechnischen Erschließung des 
vorgesehenen Bebauungsbereiches mit 5 Bauplätzen auf den neu aufgeteilten Grundstücken 
672/1 und 673/1 und einem auf dem Grst. 671/3. Sie beginnt an der unteren Grenze des 
Grst. 671/9, verläuft als Fortsetzung der Bestandsstraße gerade fast direkt nach Norden den 
Hang hinauf und wird nur ganz oben, ab der Hälfte des Grst. 671/10 etwas verzogen. Im 
obersten Bereich befindet sich eine Aufweitung, die jedoch nur für PKW als Umkehrplatz 
ausreicht. Sie hat eine Länge von 110,2m und überwindet insgesamt 14,42 Höhenmeter (von 
291,08 müA auf 305,5 müA).  

Trassierung und Längsverlauf 

Die Erschließungsstraße beginnt als Fortsetzung der bestehenden Feldgasse und führt diese 
gerade und in gleicher Neigung weiter. Die Straßenachse liegt – wie weiter unten – an der 
bisherigen Grundgrenze. Weiter oben – direkt oberhalb der Zufahrt zum Grst. 671/10 wird 
die Straße parallel mit zwei Bögen R20m um etwa 3m nach Osten verschwenkt, so dass sie 
vollständig am bisherigen Grst. 672/1 zu liegen kommt. 

Die Längsneigung beträgt unten 12,75% und folgt dem bestehenden Weg, so bleiben die 
beiden bestehenden Zufahrten großteils unbeeinträchtigt. Oberhalb der Zufahrt zum Grst. 
671/10 steigt die Längsneigung auf 14% (immer noch weniger als das Gelände). Es wird eine 
minimale Querneigung von 1% nach links errichtet. 

Querschnitt und Oberbau 

Der Oberbau wird gemäß Regelquerschnitt mit einer Gesamtaufbaustärke von 53 cm 
ausgeführt. Die Fahrbahnbreite beträgt – analog zur Feldgasse unten und gemäß dem 
Regelquerschnitt L5 der RVS 03.03.81 - 4,0 m und wird links und rechts durch 0,50 m breite 
Bankette eingefasst. Daraus ergibt sich eine Gesamtbreite (Kronenbreite) von 5,0m.  

Als Deckschicht ist 8cm Asphaltbeton AC 16 deck vorgesehen. Die restlichen 45 cm des 
Oberbaus bilden die obere und untere Tragschicht. 

Geländeanbindung 

Im unteren Bereich folgt die neue Straße dem bestehenden Weg, daher gibt es auf der 
Westseite nur minimale Höhenunterschiede. Auf der Ostseite hingegen wird das 
höherliegende Gelände mit 2/3 zur Straße hin abgeböscht, die Zufahrten sind 
dementsprechend abgesenkt. Im oberen Bereich steigt das Gelände stärker an als die 
maximale Straßenneigung, daher gräbt sich die Straße noch stärker ein. Ganz oben liegt die 
Zufahrt etwa 1,2m unter dem Bestandsgelände, auch hier sind Böschungen mit der Neigung 
2/3 vorgesehen.  
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Beschreibung der Anlage (Entwässerung): 

Die hier beschriebene Anlage besteht aus 3 Teilen: 

 Der Verlängerung des bestehenden RW-Kanals nach oben, mit Anschlüssen für die 
Retentionsanlagen auf den Hausgrundstücken und für Hang- und Straßenwasser. 

 Der Hangwasserschutzanlage für das von oben zufließende Wasser mit einer 
Retentionsanlage ganz oben an der Straße 

 Der Straßenentwässerung mit einer Retentionsanlage ganz unten an der Straße. 

Auf den aufgeschlossenen Grundstücken sind alle Wässer von versiegelten Flächen – Dächer, 
Zufahrten, Terrassen etc. - zu sammeln, zu retendieren und erst danach gedrosselt in den 
Entwässerungskanal einzuleiten. Der wichtigste Grundsatz für die Entwässerung ist das 
absolute Verbot der Erhöhung des Abflusses, denn sowohl der Bestandskanal entlang der 
Feldgasse als auch der Kanal an der „Unteren Hauptstraße“ erlauben dies nicht. Aus diesem 
Grund wird der Kanal auch nur wie unten im Bestand als DN200 ausgeführt. So ist die 
Kapazität ähnlich, ein durchgehender Kanal mit zumindest DN250 (vor allem auch im 
Bestand) auf der gesamten Feldgasse wäre allerdings vorzuziehen. 

Eingangsdaten: 

Die Anlage wurde unter folgenden Gesichtspunkten ausgelegt: 

 Bemessungsregen für Kanal:   10-jährlich, 10 Minuten (23mm) 
 Jährlichkeit Hangwasserschutz  20-jährlich 
 Jährlichkeit Rentention:   20-jährlich 
 Bemessungsabfluss Hangwasser  28,3l/s 
 Bemessungsabfluss Straße   1,6l/s 
 Bemessungsabfluss von den Grundstücken 0,2l/s pro 100m² versiegelte Fläche 
 Retentionsanlage Hangwasser:   1 Retentionsschacht DN3000 5m tief 
 Drosselanlage Hangwasser   Wirbeldrossel/Schlauchdrossel  
 Drosselanlage Straße    Drosselblende Ø 21,5mm 

 

Verlängerung des bestehenden RW-Kanals, Retention Hausgrundstücke  

Der verlängerte Regenwasserkanal beginnt beim Bestandsschacht FGR4. Der nächste Schacht 
(FGR5) bleibt in gleicher Lage, wird aber abgesenkt. Hier fließt das retendierte Wasser von 
der Straßenentwässerung zu, auch Bestandsleitungen werden angebunden. Auch im Schacht 
FGR6 werden Bestandsleitungen angebunden. Oberhalb davon verläuft der Kanal 
mehrheitlich an der rechten Straßenseite und nimmt die retendierten Wässer aus den neuen 
Grundstücken und auch von den Einfahrten der 2 Bestandsgrundstücke im Osten auf (mit 
Rinnen). Ganz oben links ist die Hangwasserretention angeschlossen, der Strang endet ganz 
oben in der Mitte beim Schacht FGR12.  

Alle von versiegelten Flächen kommenden Wässer sind auf den jeweiligen Grundstücken zu 
fassen und auch dort zu retendieren (mit einem Maximalabluss von 0,2l/s je 100m²). 
Dazu gehören z.B. auch Terrassen, auch der freie Zufluss aus den Zufahrten auf die Straße 
ist nicht zulässig.  
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Link:

5964

DAUER MIN 0 1 2 3 5 10 20 25 30 50 75 100
5 min. 5 0 8,4 10 11,2 12,6 14,5 16,4 17,1 17,6 19 20,2 21
10 min. 10 0 12,5 15,1 16,8 19,4 23 26,5 27,7 28,6 31,2 33,4 34,9
15 min. 15 0 15,1 18,3 20,5 23,8 28,4 32,9 34,4 35,6 38,9 41,7 43,6
20 min. 20 0 16,9 20,7 23 26,8 32 37,2 38,9 40,2 44,1 47 49,2
30 min. 30 0 19,1 23,7 26,5 31,1 37,2 43,3 45,2 46,7 51,2 54,8 57,4
45 min. 45 0 21,1 26,4 30 35,1 42 48,9 51,2 53 58,1 62,2 65
60 min. 60 0 23 28,1 32,2 37,6 44,8 52 54,3 56,2 61,4 65,8 68,7
90 min. 90 0 25,9 31,2 35,7 41,2 48,7 56,2 58,7 60,6 66,2 70,6 73,6
2 h 120 0 28,3 33,6 38,3 43,9 51,6 59,3 61,6 63,6 69,4 73,8 77
3 h 180 0 32 37,6 42,2 48,1 56,1 64,1 66,8 68,7 74,7 79,4 82,7
4 h 240 0 34,4 40,6 45,5 52 60,3 69,1 71,7 74 80,2 85,1 88,7
6 h 360 0 38 45,9 51,5 58,7 68,4 78,1 81,3 83,8 90,7 96,5 100,5
9 h 540 0 42,1 52,5 59,1 67,5 78,6 89,5 93,1 96 104,2 110,7 115,4
12 h 720 0 45,6 58,1 65,5 74,8 86,9 99,1 102,9 106,2 114,9 122 127,1
18 h 1080 0 53 67,8 76,4 87,4 99,8 112,8 116,9 119,9 129,2 136,7 141,7
1 d 1440 0 60,5 77,1 86,8 98,9 115,3 128,8 133,2 136,6 146,3 154,1 159,5
2 d 2880 0 72,2 91,8 103,1 117,4 136,9 152,5 157,4 160,8 172 180,7 186,9
3 d 4320 0 79,6 100,3 112,6 128 149,3 167,8 173,2 177,3 189,4 199,2 205,6
4 d 5760 0 86,2 107 119,9 136,1 158,2 180,4 185,7 190,4 203,6 213,8 221
5 d 7200 0 91,5 112,5 125,8 142,6 165,6 188,7 195,9 201,5 215,1 225,8 233,3
6 d 8640 0 96,4 117,3 130,9 148,2 171,5 195,4 203 209,2 225,5 236,5 244,3

1 2 3 5 10 20 25 30 50 75 100

0,50 0,55 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00
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Infratechno, Wyss
Konzept

BEMESSUNGSREGENDATEN

kf,u/kf

Gitterpunkt

Information:
Die Berechnungen, welche auf den nachfolgenden Blättern durchgeführt werden, beziehen sich auf die in diesem Blatt eingetragenen Regenreihen. Es handelt sich hierbei 
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Die Daten können auf der ehyd-Homepage (Link: http://ehyd.gv.at/# ) heruntergeladen werden und in weiterer Folge per Hand oder automatisch in die unten angeführte Liste 
eingetragen werden. Dazu müssen Sie auf der Homepage den Punkt "Kennwerte und Bemessung" und den Unterpunkt "Bemessungsregen" anklicken. Dann erscheinen die 
Gitterpunkte mit den Bemessungregendaten. Sie müssen auf den gewünschten Punkt klicken und die Datei als ASCII-Datei herunterladen und im Ordner 
"ehyd_Regendaten" speichern.
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Infratechno, Wyss
Konzept

1  -jährlich
A 0,607 ha
αn 0,15

Ared 0,091 ha
A 0,447 ha
αn 0,10

Ared 0,045 ha

∑Ared 0,136 ha
n 1

Qr10 208,3 l/s*ha
Qges 28,3 l/s

1  -jährlich
A 0,054 ha
αn 0,10

Ared 0,005 ha
A 0,009 ha
αn 0,10

Ared 0,001 ha
A 0,012 ha
αn 0,10

Ared 0,001 ha
n 1

Qr10 208,3 l/s*ha
Qges 1,6 l/s

1  -jährlich
A 0,010 ha
αn 0,10

Ared 0,001 ha
n 1

Qr10 208,3 l/s*ha
Qges 0,208 l/s

Regenmenge bei 10-minütigen Regenereignis

Bemessungsabflussmenge      Q =  Ared * Qr10

Teileinzugsfläche     Ared = A * αn

Grünland oben  (flacher)
mittlerer Abflussbeiwert best. Grünland

Teileinzugsfläche     Ared = A * αn

Summe Teileinzugsflächen    ∑Ared

Jährlichkeit

Teileinzugsfläche     Ared = A * αn

Bemessungsabflussmenge      Q =  Ared * Qr10

Bemessungsabfluss  Haus (pro 100m² versiegelt)

pro 100 m² versiegelte Fläche

später Bankett
mittlerer Abflussbeiwert best. Grünland

Teileinzugsfläche     Ared = A * αn

Jährlichkeit

Regenmenge bei 10-minütigen Regenereignis

später Böschung Zufluss
mittlerer Abflussbeiwert best. Grünland

Bemessungsabflüsse

Projektbezeichnung: P25061 OFW Aufschließung Feldgasse Gamlitz
Bearbeiter:
Bemerkungen:

Bemessungsabfluss  Feldgasse neu

Bemessungsabfluss Hangwasser (oberhalb)

Grünland oben (steil)
mittlerer Abflussbeiwert best. Grünland

später Straße
mittlerer Abflussbeiwert best. Grünland

Teileinzugsfläche     Ared = A * αn

Regenmenge bei 10-minütigen Regenereignis

Bemessungsabflussmenge      Q =  Ared * Qr10

Jährlichkeit

mittlerer Abflussbeiwert best. Grünland

Teileinzugsfläche     Ared = A * αn



Retention Feldgasse neu: Hangwasser
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Bezeichnung 
Einzugsfläche

Abfluss-beiwert 
αn

Teilfläche 1 0,15
Teilfläche 2 0,10
Teilfläche 3

Teilfläche 4
Teilfläche 5

QD

qD

fz

fa

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

0,00 -                      
16,40 18,8                  
26,50 27,7                  
32,90 30,9                  
37,20 30,8                  
43,30 26,6                  
48,90 14,9                  
52,00 -                      
56,20 -                      
59,30 -                      
64,10 -                      
69,10 -                      
78,10 -                      
89,50 -                      
99,10 -                      
112,80 -                      
128,80 -                      
152,50 -                      
167,80 -                      
180,40 -                      
188,70 -                      
195,40 -                      

15 min. 32,90 l/m²

Projektbezeichnung: P25061 OFW Aufschließung Feldgasse Gamlitz
Bearbeiter: Infratechno, Wyss
Bemerkungen: Konzept

EINGABEN

Einzugsflächen
Art der Entwässerungsfläche

An [m²]
Teileinzugsflächen  Ared 

[m²]

Hang oben steil 6070,00 m² 910,50 m²
Hang oben flacher 4473,00 m² 447,30 m²

0,00 m²
0,00 m²
0,00 m²

GESAMTEINZUGSFLÄCHE 10543,00 m² 1357,80 m²

Fließzeit vom entferntesten Punkt [min] 5,00 min
mittlerer Drosselabfluss [l/s] 19,80 l/s
mittlere Drosselabflussspende [l/s * ha] 145,83 l/s * ha
Zuschlagsfaktor 1,15

Abminderungsfaktor 1,00

Berechnung Retentionsvolumen
Jährlichkeit

20

DAUER

0 min
5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
30 min.
45 min.
60 min.
90 min.

2 h
3 h
4 h
6 h
9 h

12 h
18 h
1 d
2 d
3 d
4 d
5 d
6 d

ERGEBNIS / BERECHNUNG
Gewählte Jährlichkeit Jährlichkeit 20

mindestens erforderliches 
Retentionsvolumen [m³]

31 m³

Maßgebliches Regenereignis

Seite 1 von 1



Retention Feldgasse neu: Straße

v01.15

Bezeichnung 
Einzugsfläche

Abfluss-beiwert 
αn

Teilfläche 1 1,00
Teilfläche 2 0,50
Teilfläche 3

Teilfläche 4
Teilfläche 5

QD

qD

fz

fa

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

0,00 -                      
16,40 9,5                    
26,50 15,2                  
32,90 18,7                  
37,20 21,0                  
43,30 24,1                  
48,90 26,6                  
52,00 27,6                  
56,20 28,5                  
59,30 28,7                  
64,10 28,3                  
69,10 28,0                  
78,10 26,8                  
89,50 23,8                  
99,10 19,7                  
112,80 8,3                    
128,80 -                      
152,50 -                      
167,80 -                      
180,40 -                      
188,70 -                      
195,40 -                      

2 h 59,30 l/m²

Projektbezeichnung: P25061 OFW Aufschließung Feldgasse Gamlitz
Bearbeiter: Infratechno, Wyss
Bemerkungen: Konzept

EINGABEN

Einzugsflächen
Art der Entwässerungsfläche

An [m²]
Teileinzugsflächen  Ared 

[m²]

Straße 470,00 m² 470,00 m²
Bankett 93,00 m² 46,50 m²

0,00 m²
0,00 m²
0,00 m²

GESAMTEINZUGSFLÄCHE 563,00 m² 516,50 m²

Fließzeit vom entferntesten Punkt [min] 5,00 min
mittlerer Drosselabfluss [l/s] 0,79 l/s
mittlere Drosselabflussspende [l/s * ha] 15,25 l/s * ha
Zuschlagsfaktor 1,15

Abminderungsfaktor 1,00

Berechnung Retentionsvolumen
Jährlichkeit

20

DAUER

0 min
5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
30 min.
45 min.
60 min.
90 min.

2 h
3 h
4 h
6 h
9 h

12 h
18 h
1 d
2 d
3 d
4 d
5 d
6 d

ERGEBNIS / BERECHNUNG
Gewählte Jährlichkeit Jährlichkeit 20

mindestens erforderliches 
Retentionsvolumen [m³]

29 m³

Maßgebliches Regenereignis

Seite 1 von 1



Retention Feldgasse neu: Straße

D 0,0215 m
H 2,90 m
a 0,50 m
h 2,39
L 0,010 m
- 10,00 BLENDE

scharfkantig
μ 0,65

Stk 1

1,6 l/sDrosselabfluss gesamt

Öffnungsform

Anzahl der Drosseln

Gleichung nach Bernoulli

0,002 m³/s

Einstauhöhe vor Drossel
Länge Drosselstrecke
Verhältnis L/d

Drosselabfluss von einer Blende 1,6 l/s

EINGABEN

Durchmesser Drossel
max. Einstauhöhe Bauwerk
Abstand Bauwerkssohle bis Drosselsohle

Abflussbeiwert

Projektbezeichnung: P25061 OFW Aufschließung Feldgasse Gamlitz
Bearbeiter: Infratechno, Wyss
Bemerkungen: Konzept

Bemessung Drosselblende
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ସ
ȉ  2𝑔ℎ



671/3

671/5

672/4

---

674/9

676

-

-

-

1

0

2

5

---

671/10

---

674/10

674/1

673/2

672/3

---

674/2

---

671/9

674/5

674/6

672/2

671/6

---

674/4

672/1

673/1

---

671/12

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

EV

EV

EV

FGR1
 DH 283,43
 T   0,63
 SH 282,80

FGR2
 DH 283,88
 T   0,65
 SH 283,23

6,
52

m
 -

 6
6,

0‰
PP

 -
 D

N
 2

00

FGR3
 DH 285,65
 T   0,65
 SH 285,00

FGR4
 DH 287,99
 T   0,73
 SH 287,26

34
,4

6m
 -

 6
5,

6‰
PP

 -
 D

N
 2

00

 FGR5alt
 DH 290,56
 T   0,58
 SH 289,98

FGR6alt
 DH 293,46
 T   0,50
 SH 292,96

17
,2

8m
 -

 1
72

,5
‰

PP
 -

 D
N 

20
0

26
,5

5m
 -

 1
02

,4
‰

PP
 -

 D
N 

20
0

26
,5

5m
 -

 6
6,

7‰
PP

 -
 D

N
 2

00

 C6
DH 283,37
T   2,38
SH 280,99

 C6.1
DH 285,59
T   3,36
SH 282,23

37
,5

9m
 -

 3
3,

0‰

 C6.2
DH 287,30
T   3,18
SH 284,12

25
,3

8m
 -

 7
4,

5‰

 C6.3
DH 288,83
T   2,46
SH 286,37

19
,5

7m
 -

 1
15

,0
‰

 C6.3a
DH 289,91
T   2,28
SH 287,63

10,88m
 - 115,8‰

 C6.4
DH 293,42
T   3,03
SH 290,39

25
,9

8m
 -

 9
2,

0‰

 C6.4a
DH 298,53
T   2,10
SH 296,43

41
,8

3m
 -

 1
44

,4
‰

 FGR5
 DH 290,56
 T   2,77
 SH 287,79

26
,5

5m
 -

 2
0,

0‰
PP

 -
 D

N 
20

0

 FGS1a
 DH 291,45
 T   4,10
 SH 287,35

7,15m
 - 8,2‰

PP - DN
 200

 FGS1b
 DH 291,89
 T   4,02
 SH 287,87

3,
50

m
 -

 5
,0

‰
PP

 -
 D

N
 2

00

 FGR7
 DH 293,81
 T   1,50
 SH 292,31

8,
25

m
 -

 8
8,

4‰
PP

 -
 D

N
 2

00

 FGR8
 DH 296,21
 T   1,50
 SH 294,71

18
,5

0m
 -

 1
29

,7
‰

PP
 -

 D
N

 2
00

 FGR9
 DH 299,39
 T   1,50
 SH 297,89

25
,0

0m
 -

 1
27

,2
‰

PP
 -

 D
N

 2
00

 FGR10
 DH 302,37
 T   1,60
 SH 300,77

22
,2

1m
 -

 1
29

,7
‰

PP
 -

 D
N 

20
0

 FGR11
 DH 303,44
 T   2,55
 SH 300,89

9,50m
 - 12,6‰

PP - DN 200

 FGR12
 DH 305,48
 T   1,20
 SH 304,28

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 FGS2
 DH 293,64
 T   1,20
 SH 292,44

13
,0

3m
 -

 1
34

,3
‰

PP
 -

 D
N 

25
0

 FGS3
 DH 296,73
 T   1,20
 SH 295,53

24
,7

3m
 -

 1
25

,0
‰

PP
 -

 D
N

 2
50

 FGS4
 DH 300,44
 T   1,20
 SH 299,24

29
,0

3m
 -

 1
27

,8
‰

PP
 -

 D
N

 2
50

 FGS5
 DH 302,95
 T   1,20
 SH 301,75

18
,0

4m
 -

 1
39

,2
‰

PP
 -

 D
N 

25
0

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 FGR6
 DH 292,78
 T   1,20
 SH 291,58

17
,0

5m
 -

 1
30

,2
‰

PP
 -

 D
N

 2
00

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 Rinne 1
 DH 291,15
 T   0,70
 SH 290,45

2,
50

m
 -

 4
0,

1‰
PP

 -
 D

N
 1

50

 Rinne 2
 DH 293,77
 T   0,70
 SH 293,07

1,
01

m
 - 

12
9,

1‰

PP
 - 

DN
 1

50

 Rinne 4
 DH 296,78
 T   0,70
 SH 296,08

0,
98

m
 - 

51
,1

‰
PP

 - 
DN

 1
50

 Rinne 5
 DH 299,50
 T   0,70
 SH 298,80

5,74m - 19,2‰

PP - DN 150

 Rinne 6
 DH 300,54
 T   0,70
 SH 299,84

0,
82

m
 - 

12
2,

3‰

PP
 - 

DN
 1

50

 Rinne 3
 DH 293,73
 T   0,70
 SH 293,03

5,17m - 13,5‰

PP - DN 150

 Rinne 7
 DH 303,05
 T   0,70
 SH 302,35

0,
80

m
 -

 1
25

,0
‰

PP
 -

 D
N

 1
50

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

A
A

2,68m - 253,6‰PP - DN 200

16
,3

4m
 -

 6
,7

‰

PP
 -

 D
N 

20
0

 HW2
 DH 309,16
 T   1,80
 SH 307,36

20
,9

8m
 -

 1
03

,0
‰

PP
 -

 D
N

 2
50

13
,9

2m
 - 

14
6,

6‰

PP
 - 

DN
 2

00

Bereich Abfanggraben

R20

R20

 HW1
 DH 306,80
 T   5,80
 SH 301,00

SL3
 DH 283,33
 T   0,76
 SH 282,57

SL4
 DH 283,69
 T   0,60
 SH 283,09

18,67m - 22,5‰

PP - DN 300

SL5
 DH 285,09
 T   0,63
 SH 284,46

52,99m - 25,9‰

PP - DN 300

2,
81

m - 
24

,9
‰

PP
 - 

DN
 25

0

Rutschfläche saniert

302,94

WasserWasser Hausanschluss

G
G

 N
eu

G
G

 N
eu

302,95

301,75
301,53

301,25

TSR DN200

301,35

2,5%

≥ 4,0%

Ac
hs

e 

302,94

4.00 0.500.50

5.00

2:3 2:3

8 cm  AC 16 deck, 70/100, A5, G8

40 cm  Ungeb. Untere Tragschicht 0/63, U6

53 cm  GESAMTAUFBAU

5 cm Ungeb. Obere Tragschicht 0/32, U3

Geotextil

Drainage

285,00

290,00

295,00

300,00

3
0

3
,5

4
3

0
3

,0
5

0,80

-

Rinne 7

0
,7

0
3

0
3

,4
4

3
0

2
,9

5

3
0

2
,3

5
3

0
2

,2
5

125,0

18,04

200

FGS5

1
,2

0

3
0

0
,6

9
3

0
0

,4
4

3
0

1
,7

5

2
9

9
,2

4

139,2

29,03

FGS4

1
,2

0

2
9

7
,1

4
2

9
6

,7
3

2
9

9
,2

4

2
9

5
,5

3

127,8

24,73

FGS3

1
,2

0

2
9

4
,2

5
2

9
3

,6
4

2
9

5
,5

3

2
9

2
,4

4

125,0

13,03

FGS2

1
,2

0

2
9

2
,0

2
2

9
1

,8
9

2
9

2
,4

4

2
9

0
,6

9

134,3

3,50

250

-

FGS1a/b

4
,0

2
2

9
1

,5
5

2
9

1
,4

5
2

8
7

,8
7

2
8

7
,8

5

5,0

7,15

-

4
,1

0

2
9

0
,5

6
2

9
0

,5
6

2
8

7
,8

5
2

8
7

,7
9

8,2

26,55

FGR5

2
,7

7

2
8

7
,9

9
2

8
7

,9
9

2
8

7
,7

9

2
8

7
,2

6
2

8
7

,2
6

2
8

4
,8

3

20,0 70,4

34,46

200

PP

FGR4

0
,7

3

2
8

5
,6

0
2

8
5

,6
0

FGR3

0
,7

7

S
tr

a
n

g
 (

R
in

n
e

 7
-F

G
R

3
) 

- 
0

F
re

is
p

ie
g

e
lk

a
n

a
l R

e
g

e
n

w
a

ss
e

r,
 F

re
is

p
ie

g
e

lk
a

n
a

l R
W

 B
e

st
a

n
d

Station [m]
Gelände - [RZI]-PRISMEN [m]|[müA]

Schachthöhe [m]

Schachtbezeichnung
Schachttyp
Material
Profilhöhe [mm]
Haltungslänge [m]
Gefälle [‰]
Sohle Einlauf [müA]

Sohle Auslauf [müA]

OK Deckel [müA]

OK Gelände [müA]

Horizont +280,00 müA

0,00

2
9

9
,7

4
R

in
ne

 6
 - 

PP
 - 

D
N

 1
50

0,80

2
9

6
,0

3
R

in
ne

 4
 - 

PP
 - 

D
N

 1
50

18,84

2
9

2
,9

4
R

in
ne

 2
 - 

PP
 - 

D
N

 1
50

47,87 72,60

2
9

0
,3

5
R

in
ne

 1
 - 

PP
 - 

D
N

 1
50

85,63

2
8

9
,3

6

FG
R

6 
- P

P
 - 

D
N

 2
00

89,12

2
8

7
,2

6

96,28 122,82 157,28

0
,0

0
3

0
3

,5
4

7
,4

6
3

0
2

,5
0

1
5

,1
3

3
0

1
,4

4

2
5

,8
2

2
9

9
,7

1

4
4

,5
6

2
9

7
,5

0

5
5

,0
8

2
9

6
,2

6
6

0
,0

7
2

9
5

,7
0

6
8

,8
7

2
9

4
,6

5
7

3
,6

3
2

9
4

,0
9

7
9

,2
1

2
9

3
,2

0
8

5
,6

3
2

9
2

,0
2

9
0

,6
0

2
9

1
,4

2
9

6
,2

8
2

9
0

,5
6

1
0

1
,5

2
2

9
0

,1
6

1
1

1
,4

9
2

8
8

,8
9

1
1

7
,3

1
2

8
8

,3
6

1
2

2
,5

6
2

8
8

,1
9

1
2

8
,3

2
2

8
7

,5
5

1
4

8
,1

2
2

8
6

,2
1

1
5

3
,0

4
2

8
5

,8
5

Ko
ll. 

Ha
ltu

ng
, d

v:
 0

,3
9 

m
C6

.3
a-

C6
.3

286,99

Ko
ll. 

Ha
ltu

ng
, d

v:
 0

,1
5 

m
FG

R1
0.

1-
FG

R1
0

301,13

2x
 A

ns
ch

lus
s B

es
tan

d

2x 289,98
Bestand anbinden

Ko
ll. 

Ha
ltu

ng
, d

v:
 0

,0
5 

m
Ri

nn
e 

3-
FG

R7

292,97

Ko
ll. 

Ha
ltu

ng
, d

v:
 0

,2
5 

m
Ri

nn
e 

5-
FG

R9

298,71

wird ersetzt

Drossel 18mmSandfang 0,5m tief

- - - - - - -

Leitung wird ersetzt
Ast Grundstücksentwässerung

Ast Straßenentwässerung
RW-Kanal Bestand

Abwasser

285,00

290,00

295,00

300,00

305,00

3
0

9
,1

6
3

0
9

,1
6

20,98

-

HW2

1
,8

0

3
0

6
,8

0
3

0
6

,8
0

3
0

7
,3

6

3
0

5
,2

0

103,0

16,34

250

-

HW1

5
,8

0

3
0

3
,8

1
3

0
3

,4
4

3
0

1
,0

0

3
0

0
,8

9

6,7

9,50

FGR11

2
,5

5

3
0

2
,9

1
3

0
2

,3
7

3
0

0
,8

9

3
0

0
,7

7

12,6

22,21

FGR10

1
,6

0

2
9

9
,8

3
2

9
9

,3
9

3
0

0
,7

7

2
9

7
,8

9

129,7

25,00

FGR9

1
,5

0

2
9

6
,7

8
2

9
6

,2
1

2
9

7
,8

9

2
9

4
,7

1

127,2

18,50

FGR8

1
,5

0

2
9

4
,5

5
2

9
3

,8
1

2
9

4
,7

1

2
9

2
,3

1

129,7

8,25

FGR7

1
,5

0

2
9

3
,2

9
2

9
2

,7
8

2
9

2
,3

1

2
9

1
,5

8

88,4

17,05

-

FGR6

1
,2

0

2
9

0
,5

6
2

9
0

,5
6

2
9

1
,5

8

2
8

7
,7

9
2

8
9

,3
6

2
8

7
,2

6

130,2 20,0

26,55

200

PP

FGR5

2
,7

7

2
8

7
,9

9
2

8
7

,9
9

FGR4

0
,7

3S
tr

a
n

g
 (

H
W

2
-F

G
R

4
) 

- 
0

F
re

is
pi

eg
el

ka
na

l R
eg

en
w

as
se

r 
25

0,
 F

re
is

pi
eg

el
ka

na
l R

W
 B

es
ta

nd
 2

50

Station [m]
Gelände - [RZI]-PRISMEN [m]|[müA]

Schachthöhe [m]

Schachtbezeichnung
Schachttyp
Material
Profilhöhe [mm]
Haltungslänge [m]
Gefälle [‰]
Sohle Einlauf [müA]

Sohle Auslauf [müA]

OK Deckel [müA]

OK Gelände [müA]

Horizont +280,00 müA

0,00

3
0

2
,2

4
F

G
R

1
2

 -
 P

P
 -

 D
N

 2
0

0

20,98 37,33

2
9

8
,6

9
R

in
n

e
 5

 -
 P

P
 -

 D
N

 1
5

0

46,83 69,04 94,04 112,53120,79 137,84 164,38

0
,0

0
3

0
9

,1
6

5
,9

7
3

0
8

,5
7

1
0

,7
3

3
0

8
,0

3
1

6
,4

1
3

0
7

,3
2

2
3

,9
3

3
0

6
,2

5
2

9
,3

8
3

0
5

,0
9

3
7

,3
3

3
0

3
,8

1

4
6

,8
3

3
0

2
,9

1

5
8

,6
0

3
0

1
,2

8

6
9

,0
4

2
9

9
,8

3
7

5
,4

9
2

9
8

,9
5

8
6

,4
7

2
9

7
,6

9

9
3

,5
9

2
9

6
,8

4

1
1

0
,9

8
2

9
4

,7
5

1
1

6
,3

1
2

9
4

,0
0

1
2

5
,6

1
2

9
2

,6
2

1
3

1
,8

8
2

9
1

,5
6

1
3

7
,8

4
2

9
0

,5
6

1
4

3
,0

8
2

9
0

,1
6

1
5

3
,0

5
2

8
8

,8
9

1
5

8
,8

7
2

8
8

,3
6

1
6

4
,1

2
2

8
8

,1
9

K
o

ll.
 H

a
lt
u

n
g

, 
d

v
: 

0
,4

7
 m

F
G

S
5

-F
G

S
4

301,48

2x 289,98
Bestand anbinden

2
9

2
,9

6
R

in
n

e
 3

 -
 P

P
 -

 D
N

 1
5

0

2
9

2
,2

8
F

G
R

6 
E

rs
at

z 
- 

P
P

 -
 D

N
 2

00

2
8

7
,7

9
F

G
S

1
a

 -
 P

P
 -

 D
N

 2
0

0

2
8

7
,2

6

K
o

ll.
 H

a
ltu

n
g

, 
d

v:
 0

,3
9

 m
C

6
.3

a
-C

6
.3

286,99

K
o

ll.
 H

a
lt
u

n
g

, 
d

v
: 

0
,4

2
 m

F
G

R
5

a
lt
-F

G
R

4

K
o

ll.
 H

a
lt
u

n
g

, 
d

v
: 

0
,4

2
 m

F
G

R
6

a
lt
-F

G
R

5
a

lt

wird ersetzt

Leitung wird ersetzt
Ast Grundstücksentwässerung

Ast Straßenentwässerung/Hangwasser
RW-Kanal Bestand

Abwasser

- - - - - - -

Drossel lt. Hersteller

LEGENDE:

Straßenrand Bestand

Feldgasse Bestand Achse

Böschung Bestand

Projektsgrundgrenze

Grundgrenzen neu

Baubereichsgrenzen neu

Wasserleitung Bestand

Telekom Leitung Bestand

Strom 20kv Freileitung

Strom Niedersp. Freileitung

Strom Niedersp. Erdkabel

Abwasserkanal Bestand

RW-Kanal Bestand

Fernwärme Bestand

Fernwärme aufgelassen

Fernwärme umgelegt

Aufschließungsstraße Achse

Straße Rand

                   Straßenböschung neu

Verlängerung RW-Kanal

Entwässerung Straße / Hangwasser

Anschluss für Hausretention

Entwässerungsrinne

Retentionsanlage

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

0 Konzept02.04.2026 STA
Rev Datum Beschreibung gezeichnet geprüft

InfraTechno GmbH
Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Beilage:

Maßstab:

Plannummer:

Datei:

GZ:

2

1:250,100,1000/100

Grundeigentümer: Bauwerber:

Bauführer:Planverfasser:

Planinhalt:

Behörde:

Bauvorhaben:

KONZEPT

Handelszentrum 5
8472 Obervogau
office@infratechno.at

Tel: 03453/21436
Fax: 03453/21436-19

www.infratechno.at

Lageplan
2x LS OFW

Schnitt Straße

Aufschließung Feldgasse Gamlitz
Straßen- und OFW-Planung

Harald Koch
Marktplatz 38
8462 Gamlitz

Marktgemeinde Gamlitz
Obere Hauptstraße
8462 Gamlitz

LAGEPLAN  M: 1:250

Ausfertigung:

P25061

A B C

E F

D

G

O25061-001

T:\2025\P25061_OFW Koch Gamlitz\B1 Konzept\Pläne\P25061_OFW Koch
Gamlitz_Straßenanschluss

Schnitt Verlängerung RW-Kanal  M: 1:1000/100

Schnitt OFW Straßenentwässerung  M: 1:1000/100

Schnitt Straße A-A M: 1:100 Harald Koch
Marktplatz 38
8462 Gamlitz

Wyss




















	Rechtsplan_Koch.pdf
	Pläne und Ansichten
	Rechtsplan_500


	Leere Seite
	P25061_Aufschließung Koch Feldgasse Gamlitz_Lageplan und Längenschnitte OFW.pdf
	OFW-Straße


